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Allgemeines 

§ 24. (1) Die Kontrolle der Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften obliegt dem 
Landeshauptmann. Dem Landeshauptmann obliegt auch die Kontrolle der Einhaltung des Bundesgesetzes 
über den Verkehr mit Speisesalz, BGBl. Nr. 112/1963. 

(2) Die amtliche Kontrolle hat in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der 
Verordnung (EU) 2017/625 vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen (ABl. Nr. L 95 vom 
7. April 2017) samt Änderungsrechtsakten, delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten sowie 
entsprechend dem Stand der Wissenschaft und Technologie zu erfolgen. 

(3) Der Landeshauptmann hat sich zur Erfüllung seiner Aufgaben besonders geschulter Organe als 
Aufsichtsorgane zu bedienen, die in einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft stehen und 
deren Bestellung durch einen entsprechenden Bestellungsakt kundzutun ist. Als besonders geschult gelten 
Aufsichtsorgane, die den Ausbildungserfordernissen gemäß § 29 entsprechen. Für die Schlachttier- und 
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Fleischuntersuchung sowie für Hygienekontrollen von Schlacht- und Wildbearbeitungsbetrieben müssen 
die Aufsichtsorgane, ausgenommen Personen gemäß Abs. 5, ein Studium der Veterinärmedizin 
abgeschlossen haben. Sie gelten als amtliche Tierärzte im Sinne der Verordnung (EU) 2017/625. Die 
Aufsichtsorgane können auch in einem Dienstverhältnis zu einer juristischen Person, die sich im 
Eigentum eines Landes oder mehrerer Länder befindet, stehen. 

(4) Wird mit den unter Abs. 3 genannten bestellten amtlichen Tierärzten nicht das Auslangen 
gefunden, kann der Landeshauptmann Tierärzte, die in keinem Dienstverhältnis zu einer 
Gebietskörperschaft stehen und die die Ausbildungserfordernisse gemäß § 29 erfüllen, für die 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung, für Hygienekontrollen von Schlacht- und 
Wildbearbeitungsbetrieben sowie für die Entnahme von Proben von lebenden Tieren gemäß § 56 als 
amtliche Tierärzte gemäß § 28 beauftragen. Diese Personen dürfen auch für Hygienekontrollen in anderen 
zugelassenen Betrieben herangezogen werden, sofern sie die dafür vorgesehenen 
Ausbildungserfordernisse gemäß § 29 erfüllen. 

(5) Der Landeshauptmann kann zur Unterstützung der amtlichen Tierärzte bei der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung und den Hygienekontrollen von Schlacht- und Wildbearbeitungsbetrieben amtliche 
Fachassistenten heranziehen, die die Ausbildungserfordernisse gemäß § 29 erfüllen. Diese unterliegen in 
ihrer Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz der Fachaufsicht und den fachlichen Weisungen des amtlichen 
Tierarztes. Der Umfang der Tätigkeit ergibt sich aus Art. 17 und 18 der Verordnung (EU) 2017/625. 
Diese können in einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft oder in einem Dienstverhältnis zu 
einer juristischen Person, die sich im Eigentum eines Landes oder mehrerer Länder befindet, stehen, oder 
gemäß § 28 beauftragt werden. 

(6) Der Landeshauptmann kann unter den in Art. 18 der Verordnung (EU) 2017/625 gegebenen 
Bedingungen betriebseigene Hilfskräfte dem zuständigen amtlichen Tierarzt auf Antrag des Betriebes zur 
Hilfestellung für bestimmte Aufgaben zuordnen. 

(7) Sämtliche in Abs. 3 bis 6 genannten Personen müssen einen Gesundheitszustand aufweisen, der 
sicherstellt, dass bei der Tätigkeit mit Lebensmitteln keine Möglichkeit der Übertragung von 
Krankheitserregern besteht. Der Bundesminister für Gesundheit kann nach Anhören der 
Codexkommission nähere Bestimmungen in Form von Leitlinien hierfür erlassen. 

(8) Der Landeshauptmann kann für Kontrollen in Zerlegungsbetrieben amtliche Tierärzte oder 
amtliche Fachassistenten oder andere für diesen Zweck besonders geschulte Personen gemäß Art. 2 Z 5 
der Delegierten Verordnung (EU) 2019/624 heranziehen. 

(9) Der Landeshauptmann kann beauftragte amtliche Tierärzte oder beauftragte amtliche 
Fachassistenten neben Schlacht- und Wildbearbeitungsbetrieben, auch in Zerlegungs- und 
Fleischverarbeitungsbetrieben sowie in Kühlhäusern, in denen Fleisch gelagert wird, zur Kontrolle 
heranziehen. 

(8) Der Landeshauptmann kann beauftragte amtliche Tierärzte und beauftragte amtliche 
Fachassistenten, zusätzlich zu den in Abs. 3 3. Satz genannten Betrieben, auch in 
Fleischverarbeitungsbetrieben und in Kühlhäusern, in denen Fleisch gelagert wird, zur Kontrolle 
heranziehen. 

(10) Aufsichtsorgane gemäß Abs. 3 sind zur Führung des Funktionstitels „Lebensmittelinspektor“ 
oder im Fall des amtlichen Tierarztes zur Führung des Funktionstitels „tierärztlicher 
Lebensmittelinspektor“ berechtigt. Die Berechtigung zur Führung des Funktionstitels „tierärztlicher 
Lebensmittelinspektor“ gilt auch für Aufsichtsorgane gemäß Abs. 4. 

Anmerkung 

Abs. 8 wurde mit Novelle BGBl. I Nr. 256/2021 ein zweites Mal vergeben. 
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